
TURNVEREIN FRIESENHEIM e.V. von 1909 

E I N T R I T T S E R K L Ä R U N G 

              

Herr         , Frau  
 

Name, Vorname           …………………………………………………………. 
 

Strasse, Hausnummer    …………………………………………………………. 
 

PLZ, Ort                         …………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum  
 

Beitritt in die Handballabteilung des TV Friesenheim 
 

Aktiv  Passiv   Jugend  Student     Familienmitglied 
 

Konto-Nr.  ………………………………………………. BLZ  ………………………… 
Name Kontoinhaber 

falls mit Mitglied  …………………………………..  ……………………………………. 

nicht identisch   Name    Vorname 
 

weitere Fam.- 

mitglieder im TV 1…................................2...................................3................................. 
 

Hiermit ermächtige ich Sie, den Betrag im Lastschriftverfahren bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen. 
 

 Die Satzung des TV FRIESENHEIM e. V. (s. unten) erkenne ich an. 
 

………………………………               ……..…………………………………………………………………………… 

Datum    Unterschrift – bei Jugendlichen auch des gesetzlichen Vertreters –  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bitte abtrennen, für ihre Unterlagen 

 

A U S Z Ü G E   A U S   D E R   S A T Z U N G   D E S   T V  F R I E S E N H E I M  e.V.  von 1909 

§ 2.1. Aufgabe des Vereins ist die Ausübung, Förderung und Verbreitung des Turnens und der Leibesübungen sowie der im Verein sonst betriebenen 

Sportarten. Er leistet damit einen Beitrag zur Volksgesundheit. Er versteht sich als Wahrer turnerischer Traditionen und ist dem Amateurgedanken 

verpflichtet. 

2. Der Verein beteiligt sich am geselligen und kulturellen Leben der Gemeinde Friesenheim und wirkt in vielfältiger Form an der Freizeitgestaltung mit, 

insbesondere der jungen Generation. 

3. Die satzungsgemäß festgelegten Grundsätze des Deutschen Turnerbundes e.V. sind für den Verein gültig und verbindlich ….. 

§ 3.1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen  Vertreter erforderlich. 

4. Der freiwillige Austritt erfolgt rechtzeitig zum Jahresende durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand. 

§ 6.1. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Hauptversammlung festgelegt. 

 Bei Abteilungen mit beschränkter Finanzhoheit übernimmt die Abteilungsleitung dieses Recht.  

 

 ERKLÄRUNGEN 

  

- Die Mitglieder des Vereins sind in der Sportunfall- und Haftpflichtversicherung des BTB versichert. Diese Versicherung kann aber nur in Anspruch 

genommen werden, wenn der laufende Vereinsbeitrag bezahlt ist.  

- Unsere Mitgliederverwaltung erfolgt mit EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Beachtung der Bestimmungen des 

Bundesdatengesetzes (BDSG) gespeichert. 

 

Beitrag Handball-Jugend 30,--€ pro Jahr (Stand 07/10) 


